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Einleitung

Nach Schätzung der Bundesregierung aus dem Jahre 19971 leben in der Bundes-
republik Deutschland etwa 6,6 Millionen schwerbehinderte Menschen, die einen
Anteil von etwas über 8 % an der Wohnbevölkerung bilden.2 Darüber hinaus gibt
es eine statistisch nicht erfaßte Zahl behinderter Personen, die nicht unter den
Schwerbehindertenbegriff des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX)3 fallen.
Alle behinderten Personen bedürfen dabei des besonderen Schutzes des Staates,
nachdem sie in vielen zentralen Lebensbereichen aufgrund ihrer Behinderung
mehr oder weniger benachteiligt sind. Dies gilt vor allem im Bereich des Wohnens
als Mittelpunkt der persönlichen Lebensführung, wo behinderte Menschen grund-
sätzlich darauf angewiesen sind, ein möglichst selbständiges Leben führen zu kön-
nen sowie mobil und in ihrer gewohnten Lebensumgebung zu bleiben; bei Bedarf
muß ihnen auch die nötige Pflege und Betreuung ermöglicht werden.4

In diesem Bereich stehen sie jedoch oft vor mannigfaltigen tatsächlichen und
damit zusammenhängenden rechtlichen Problemen: Angefangen bei der Schwierig-
keit, einen geeigneten Wohnraum zu finden (Stichwort Diskriminierung), über die
Ausgestaltung des konkreten Mietverhältnisses (z. B. mit der Notwendigkeit, Un-
termieter aufzunehmen, bauliche Veränderungen zur Erlangung von Barrierefrei-
heit vorzunehmen oder nur ein befristetes Mietverhältnis abzuschließen) bis hin zur
Problematik, als behinderter Vermieter oder Mieter zu kündigen bzw. gekündigt zu
werden. Dies sind nur einige der potentiellen Problemstellungen, denen sich ein
behinderter Mensch ausgesetzt sieht. Nicht zu vergessen ist auch die Konstellation,
daß behinderte Personen nicht nur als Vertragspartner des Mietverhältnisses, son-
dern auch als ihre Familien- oder Haushaltsangehörige betroffen sein können.

Ferner können neben dem Rechtsverhältnis im Rahmen eines Mietvertrags für
behinderte Menschen auch Rechtsbeziehungen zu Dritten bestehen, nämlich zu
einer Wohnungseigentümergemeinschaft oder zu Nachbarn, in denen zusätzliche
Probleme wie z. B. Duldungspflichten bezüglich Lärmimmissionen oder Zustim-
mungspflichten für Einrichtungen zur Barrierefreiheit denkbar sind.

1 Vierter Bericht der Bundesregierung über die Lage der Behinderten und die Entwick-
lung der Rehabilitation vom 18. 12. 1997, BT-Dr. 13 / 9514.

2 Vgl. Bundesregierung, BT-Dr. 13 / 9514 Ziff. 1.3.; Rips, S. 23 f.
3 Gem. § 2 Abs. 2 SGB IX sind Menschen schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der

Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufent-
halt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 SGB IX rechtmäßig
im Geltungsbereich des SGB IX haben.

4 Vgl. Bundesregierung, BT-Dr. 13 / 9514 Ziff. 7.1.



Alle sich ergebenden Problemstellungen sind gerechten Lösungen zuzuführen,
die die Belange der Beteiligten gebührend berücksichtigen müssen. Das Span-
nungsfeld zwischen dem besonderen Schutz des Mieters, dessen Wohnung den
Mittelpunkt der persönlichen Lebensführung bildet, und dem verfassungsrechtlich
garantierten Eigentum des Vermieters sowie der Privatautonomie wird um die
Komponente des Schutzes behinderter Mieter und Vermieter bzw. der Nachbarn
und Wohnungseigentümergemeinschaft erweitert und muß in einem gerechten und
praktikablen Ausgleich der Interessen aufgehen.

Der rechtliche Schutz des behinderten Menschen wird dabei auf verfassungs-
rechtlicher Ebene aus dem Sozialstaatsprinzip, dem grundrechtlichen Schutz der
Menschenwürde, dem Recht auf körperliche Unversehrtheit und freier Entfaltung
der Persönlichkeit sowie dem Gleichheitsgrundsatz abgeleitet; letzterer wurde
durch die Einführung des verfassungsrechtlichen Verbots der Benachteiligung be-
hinderter Menschen gem. Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG im November 19945 konkreti-
siert. Durch diese Ergänzung wurde die verfassungsrechtliche Stellung behinderter
Personen gestärkt und gleichzeitig eine objektive verfassungsrechtliche Wertent-
scheidung betont.

Um dieser Wertentscheidung im täglichen Leben auch tatsächliche Geltung und
Durchschlagskraft zu verschaffen, hat sie der Gesetzgeber durch einfachgesetz-
liche Normen auszufüllen. Im Bereich des Wohnraummietrechts ist dies bisher
lediglich durch die Vorschrift des § 554a BGB zur „Barrierefreiheit“6 umgesetzt
worden. Darüber hinaus existieren jedoch in den §§ 535 ff. BGB keine Normen,
die die spezielle Situation behinderter Menschen berücksichtigen bzw. typische
Konfliktsituationen für behinderte Menschen regeln.

Die Rechtsprechung hatte sich bisher nur gelegentlich mit behindertenspezifi-
schen Problemen auseinanderzusetzen. Hervorzuheben ist auf dem Gebiet des
Wohnraummietrechts vor allem der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom
28. 03. 2000 zu den aus der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG abgeleiteten Rech-
ten des Mieters7 unter besonderer Berücksichtigung des Grundrechtsschutzes aus
Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG (sog. „Treppenlift-Entscheidung“).8 Die Zahl der unter-
gerichtlichen Urteile, die sich bisher mit dem Komplex „Behinderung und Wohn-
raummietrecht“ zu befassen hatten, ist nicht groß; sie beschäftigen sich hauptsäch-
lich mit Kündigungen durch behinderte Vermieter bzw. gegenüber behinderten
Mietern. Im Bereich des Nachbarrechts erregte vor allem eine Entscheidung
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5 Vgl. zur Entstehungsgeschichte z. B. Herdegen, Diskriminierungsschutz, Ziff. 2; G. Jür-
gens, ZfSH / SGB 1995, 353 ff.; Sachs, RdJB 1996, 154 ff.

6 So die sprachlich ungenaue amtliche Überschrift der Vorschrift, weil bauliche Verän-
derungen jeder Art erfaßt werden, nicht nur solche, die Barrieren i. S. v. „Hindernissen“ be-
seitigen. Haas, § 554a BGB Rn. 2, sieht in der Überschrift „eher ein politisches Schlagwort
als ein[en] Begriff der Gesetzessprache“.

7 Vgl. hierzu BVerfG, Beschluß v. 26. 05. 1993, Az. 1 BvR 208 / 93, NJW 1993, 2035.
8 BVerfG, Az. 1 BvR 1460 / 99, NJW 2000, 2658 ff. = NZM 2000, 539.



des OLG Köln9 Aufsehen, das der Unterlassungsklage des Nachbarn eines Behin-
dertenwohnheims wegen von geistig behinderten Menschen ausgehender Laute
stattgab.

In der rechtswissenschaftlichen Literatur schließlich findet die rechtliche Stel-
lung behinderter Menschen ebenfalls relativ geringen Niederschlag. Zwar existie-
ren zu diesem Bereich vornehmlich im Verfassungsrecht, vor allem nach Einfüh-
rung des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG, einige Aufsätze;10 ausführliche Untersuchungen
hierzu in Monographien oder Dissertationen sind aber kaum vorzufinden.11 Spe-
ziell im Wohnraummietrecht fehlten bis vor kurzem sogar gänzlich ausführlichere
Arbeiten, die sich mit der besonderen rechtlichen Situation von behinderten
Menschen in dieser lebenszentralen Materie auseinandersetzen. Einen Anfang
machte erst im Jahr 2003 Rips mit seiner Dissertation zur Barrierefreiheit i. S. v.
§ 554a BGB.12

Die vorliegende Arbeit setzt hier an und untersucht, wie sich die privatrecht-
liche Situation für behinderte Menschen im Ausschnitt des Wohnraummietrechts
ausgestaltet. Dabei beschränkt sich die Untersuchung nicht auf körperlich behin-
derte Menschen, sondern erstreckt sich auch auf die Situation von geistig und see-
lisch behinderten Personen mit ihren jeweils spezifischen Problemen. In diesen
Zusammenhang gehören auch betreuungsrechtliche Aspekte, nachdem gerade für
die beiden zuletzt genannten Personenkreise gem. § 1896 Abs. 1 Satz 1 BGB oft
Betreuer als gesetzliche Vertreter bestellt werden.

Um möglichst alle relevanten Problemlagen zu erfassen, wird versucht, sich in
die Situation der betroffenen Personen hineinzuversetzen und systematisch das
Wohnraummietrecht nach typischen Konflikten zu durchsuchen. Hierbei bietet es
sich an, zunächst die für die Arbeit geltenden allgemeinen Grundlagen darzustel-
len, nachdem bei der weiteren Untersuchung stets darauf zurückzugreifen sein
wird. Im Anschluß sind die einzelnen zeitlichen Phasen des Mietverhältnisses
(also seine Begründung, Ausgestaltung, Durchführung und Beendigung sowie
Räumungs- und Vollstreckungsschutz) zu durchleuchten und bei Berührungspunk-
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9 OLG Köln, NJW 1998, 764 ff.
10 Vgl. z. B. Beaucamp, JA 2001, 36 ff.; Caspar, EuGRZ 2000, 135 ff.; Castendiek,

S. 337 ff.; Degener, KJ 2000, 425 ff.; Herdegen, VSSR 1992, 245 ff.; ders., Diskriminie-
rungsschutz; G. Jürgens, NVwZ 1995, 452 f.; ders., ZfSH / SGB 1995, 353 ff.; Krajewski,
JuS 1999, L 73 ff.; Muckel, JA 1998, 638 ff.; Reichenbach, SGb 2000, 660 ff.; Sachs, RdJB
1996, 154 ff.; Spranger, br 1998, 92 ff.; ders., DVBl. 1998, 1058 ff. Einen Überblick über die
Stellung körperbehinderter Menschen im Privatrecht gibt Neuner, NJW 2000, 1822 ff.

11 Siehe z. B. die Arbeiten von Buch, „Das Grundrecht der Behinderten (Art. 3 Abs. 3
Satz 2 GG)“, Osnabrück 2001; Hagmann, „Das Verbot der Benachteiligung Behinderter“,
Aachen 1999; Reichenbach, „Der Anspruch behinderter Schülerinnen und Schüler auf Unter-
richt in der Regelschule“, Berlin 2001 sowie Straßmair, „Der besondere Gleichheitssatz aus
Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG“, Berlin 2002.

12 Rips, „Barrierefreiheit gemäß § 554a BGB – Ein neues Rechtsinstitut im Mietrecht und
dessen Einordnung in das allgemeine deutsche Recht“, Berlin 2003.


